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Besonders herausfordernde Situationen zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass es auch besonderer 

Lösungen bedarf, um sie zu meistern. Aufgrund der Krisensituation, die durch die COVID-19 Pandemie 

hervorgerufen wurde, bestand in Österreich ein dramatisch erhöhter Bedarf nach persönlichen 

Schutzausrüstungen (PSA). Vor dem Hintergrund der angespannten Weltmarktsituation war es in den 

vergangenen Monaten unvermeidbar, auch Schutzmasken ohne CE-Kennzeichnung für die 

flächendeckende Versorgung der Mitarbeiter*innen im Sozialbereich, von chinesischen Exporteuren 

zu erwerben. Dabei stand und steht die Qualitätssicherung der beschafften Produkte jedoch stets an 

erster Stelle.  

Um auch den Pflege- und Sozialbereich mit dringend notwendigen Atemschutzmasken ausstatten zu 

können, wurde über den Sommer ein Kontingent von 10 Mio. Stück CPA-zertifizierter 

Atemschutzmasken auf Bundesebene beschafft und verteilt.  

Die gegenständlichen Atemschutzmasken wurden gemäß dem allgemein gültigen „Prüfgrundsatz für 

Corona-Virus Pandemie Atemschutzmasken (CPA)" für das Inverkehrbringen in Österreich vom Bund 

(Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen - „BEV“) in zwei Prüfvorgängen im Mai und Juni 2020 

getestet und danach durch das Institut für Ökologie Technologie Innovation GmbH („ÖTI“) zertifiziert. 

Für diese Prüfungen wurde vom BEV die erforderliche Anzahl an Stichproben gezogen. Nach den 

Untersuchungen dieser Stichprobe wurde bestätigt, dass die Atemschutzmasken mit der 

Produktionslosnummer SC20200040 jedenfalls die Anforderungen an die CPA-Masken erfüllen.  

Am 19. November 2020 wurde das Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und 

Konsumentenschutz von Seiten eines Bundeslands über die Bedenken eines Trägers aus dem Pflege- 

und Sozialbereich in Hinblick auf die Qualität der verteilten Masken informiert.  

Im Zuge der nunmehr nach Bekanntwerden der Bedenken veranlassten erneuten Prüfung dieser 

Atemschutzmasken musste durch das BEV festgestellt werden, dass es innerhalb der gleichen Charge 

offensichtlich Atemschutzmasken mit anderen Produktionslosnummern gibt, bei denen bei der 

Prüfung ihrer Durchlässigkeit unzulässige Abweichungen vom „Prüfgrundsatz für Coronavirus-

Pandemie Atemschutzmasken (CPA)“ nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden können.  

Diese Angelegenheit wird aktuell einer umfassenden Prüfung unterzogen. Bis zum Vorliegen des 

Ergebnisses dieser Überprüfung wird empfohlen, Atemschutzmasken dieser Charge, welche nicht die 

Produktionslosnummer SC20200040 aufweisen, vorerst nur als Mund-Nasen-Schutz zu verwenden. 

Der Bund hat den betroffenen Institutionen bereits seine Unterstützung durch die Bereitstellung von 

rund drei Millionen zusätzlichen CPA-Masken zugesagt. Bereits in den nächsten Tagen ergehen die 

ersten Lieferungen aus dem Zentrallager an die Bundesländer. Zusätzlich hat die Bundesbeschaffung 

GmbH weitere Unterstützung bei der Beschaffung von CPA-zertifizierten Atemschutzmasken zugesagt.  



 

 

 

 

 


